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Anwendung des Gesetzes bei der Beurteilung des Bedarfes geltend 
gemacht werden; der erhobene Vorwurf eines willkürlichen Vorgehens 
der bei. Beh. kann damit jedoch nicht begründet werden. 

Das gleiche gilt für das Vorbringen, daß wegen einer „Schrumpfung 
des Geschäftsumfanges" anderer Firmen oder wegen einer „Einschrän- 
kung bzw. Zusammenlegung von alteingesessenen Firmen" die 
„Zulassung weiterer Firmen zur Bedarfsdeckung eines Raumes durchaus 
vertretbar und zweckmäßig" erscheine. 

Es ergibt sich somit zusammenfassend, daß die Bf, durch ein 
willkürliches Verhalten der bei. Beh. nicht im verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Recht auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz 
verletzt worden ist. 

3. Die Verletzung eines sonstigen verfassungsgesetzlich gewährlei- 
steten Rechtes ist von der Bf. nicht behauptet worden und im Verfahren 
vor dem VfGH hicht hervorgekommen. 

Bei der verfassungsrechtlichen Unbedenklichkeit der Rechtsgrundla- 
gen des angefochtenen Bescheides kann die Bf. auch nicht wegen 
Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm in ihren Rechten 
verletzt worden sein. 

Die Beschwerden waren daher abzuweisen. 
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Art. 118 Abs. 4 B-VG„Gemeinden; Recht auf Selbstverwaltung; 
keine Verletzung durch einen Vorstellungsbescheid Slbg. ROG; 
keine Bedenken gegen $ 19 Abs. 3 in Verbindung mit $ 3 Abs. 7 

Erk. v. 11. Oktober 1973, B 233/36 (ähnlich B 191/75 vom 13. Oktober 1933) 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 

I. Die Ehegatten Dipl. -lng Walter und Ingeborg St. sind Eigentümer 
eines Grundstücks in St. Gilgen, das im Flächenwidmungsplan nur in 
seinem südwestlichen Teil als Bauland ausgewiesen ist. Sie beabsichti- 
gen auf dem als Grünland gewidmeten Teil die Errichtung eines 
Zweifamilienhauses mit zwei Garagen und haben dafür um eine 
Ausnahmebewilligung nach g 19 Abs. 3 Slbg. RaumordnungsG 1968 
(SROG) angesucht. Der von der Gemeindevertretung beschlossenen 
Bewilligung hat die Slbg. LReg. die Genehmigung versagt, weil nicht auf 
die gegebenen Strukturverhältnisse — das natürliche Landschaftsbild des 
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Wolfgangseeufers im Bereich des Zinkenbach-Mündungsdeltas 
Bedacht genommen worden sei (g 17 Abs. 3 lit. c SROG). 

Gegen den die Genehmigung versagenden aufsichtsbehördlichen 
Bescheid richtet sich die vorliegende Verfassungsgerichtshofbeschwerde 
der Gemeinde St. Gilgen (g 119 a Abs. 9 B-VG), in der die Verletzung 
des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes auf Selbstverwaltung 
gerügt wird. 

II. Die Beschwerde ist nicht begründet. 
Wie der VfGH im Erk. Slg. 7459/1974 in Abkehr von seiner früheren 

Rechtsprechung ausgesprochen hat, liegt eine Verletzung des verfas- 

sungsgesetzlich gewährleisteten Selbstverwaltungsrechtes einer 
Gemeinde nur dann und insoweit vor, als eine staatliche Behörde eine 
Maßnahme trifft, womit das Recht der Gemeinde auf Besorgung einer 
bestimmten Angelegenheit im eigenen Wirkungsbereich schlechthin 
verneint wird. Die Prüfung der Rechtmäßigkeit solcher Akte steht dem 
VwGH zu. An dieser Auffassung hält der VfGH seither fest 

(Slg. 3568/1975 und 7932/1976). Die Beschwerde könnte also nur dann 

begründet sein, wenn der bei. Beh. der Vorwurf der Verneinung des 
Selbstverwaltungsrechtes gemacht werden müßte. 

Ein solcher Vorwurf ist jedoch nicht berechtigt. 
1. Gemäß ) 19 Abs. 3 SROG bedarf die Ausnahmebewilligung der 

Genehmigung der LReg. , die nur versagt werden kann, wenn die 
Ausnahme gesetzwidrig ist oder einen Tatbestand des g 13 Abs, 3 SROG 

bewirken würde; nach g 13 Abs. 7 hat die LReg. die Genehmigung eines 
Flächenwidmungsplanes bei fehlender Übereinstimmung mit dem 
verbindlich erklärten Entwicklungsplan (lit. a) oder Planungen der 
angrenzenden Gemeinden (lit. b), im übrigen aber auch dann zu 
verweigern, wenn auf die gegebenen Strukturverhältnisse oder auf die 
Sicherung der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung nicht Bedacht 
genommen wurde (lit. c). Auf solche gegebene Strukturverhältnisse hat 

die bei. Beh. sich berufen. 
Der VfGH hat sich bereits wiederholt mit der Verfassungsmäßigkeit 

des g 19 Abs. 3 SROG befaßt (Slg. 6494, 6510 und 6550/1931), die bisher 
geäußerten Bedenken gegen diese Bestimmung aber als nicht zutreffend 
erachtet. Er vermag auch den in der vorliegenden Beschwerde 
geäußerten Bedenken nicht beizutreten: 

Die Beschwerde bezweifelt die Möglichkeit, den Begriff „gegebene 
Strukturverhältnisse" so auszulegen, daß darunter nur Tatbestände 
verstanden werden können, die eine Bevorzugung überörtlicher 
Interessen eindeutig rechtfertigen (Art. 119 a Abs. 8 B-VG). Zur örtlichen 
Raumplanung gehöre es gerade auch, vorhandene Strukturen je nach 
dem Willen der Gemeinschaft zu verfestigen oder abzuändern. Der in 
dieser Angelegenheit gewährleistete eigene Wirkungsbereich wäre ein 



Nr. 8150 — Erk. v. 11. Oktober 1977, B 237/76 183 

inhaltloses Recht, wenn es im Belieben der Aufsichtsbehörde läge, ge- 
staltende und damit abändernde Maßnahmen zu genehmigen oder die 
Gemeinde unter Berufung auf die gegebenen Strukturverhältnisse zur 
Beibehaltung des status quo zu zwingen. 

Wie der VfGH jedoch schon im Erk. Slg. 6510/1931 dargetan hat, muß 
sich jeder Flächenwidmungsplan einer Gemeinde zur Gänze in 
überörtliche Interessen einfügen, so daß auch jedes Abweichen von den 
Normen des Planes solche überörtliche Interessen im besonderen Maße 
berührt. Wenn aber die Erlassung eines Flächenwidmungsplanes mehr 
als eine Maßnahme von bloß örtlicher Bedeutung ist, so darf auch die 
Ausnahmebewilligung nicht ausschließlich unter dem Blickwinkel des 
örtlichen Wirkungsbereiches gesehen werden. Wie sich die örtliche 
Planung in überörtliche Erwägungen planerischer Art einzufügen hat 
(tj 13 Abs. 3 lit. a und b SROG), so ist auch ein überörtliches Interesse an 
der Bedachtnahme auf gegebene — örtliche oder überörtliche 
Strukturverhältnisse denkbar (lit. c). Daß die Bedachtnahme auf solche 
Gegebenheiten kein Verbot einer Veränderung bedeutet, ergibt sich 
schon daraus, daß auch die Sicherung der künftigen wirtschaftlichen 
Entwicklung ins Auge zu fassen ist. Selbst wenn dieser Gesichtspunkt 
unter Umständen mangels rechtswirksamer überörtlicher Planung einen 
gewissen Vorrang des status quo bewirken würde, hätte der Gesetzgeber 
die ihm gegenüber der Gemeinde gezogenen Grenzen damit noch nicht 
überschritten, weil auch dieser Zielsetzung überörtlicher Charakter 
innewohnt. Daß aber die Handhabung des tj 13 Abs. 3 lit. c demselben 
Gebot der Abwägung örtlicher und überörtlicher Interessen unterliegt 
wie die überörtliche Planung, ergibt schon der gesetzestechnische 
Zusammenhang der aufgezählten Versagungsgründe. 

2. Die bei. Beh. hat die Versagung der Genehmigung vornehmlich 
auf Gutachten von Sachverständigen für Naturschutz und für Landespla- 
nung und Raumordnung gestützt, die auf die Besonderheiten des 
betroffenen Landschaftsbildes und seine natürliche Abgrenzung 
gegenüber dem bebauten Gebiet hingewiesen und die Auswirkungen 
einer Bebauung negativ beurteilt haben. 

Die Beschwerde hält es für unmöglich, die politische Willensbildung 
über die Bebauung eines Grundstücks im Flächenwidmungsplan oder in 
einer Ausnahmebewilligung an Gutachten von Sachverständigen zu 
messen. Die einschlägigen Belange der Öffentlichkeit (wie etwa des 
Naturschutzes) dürfen erst bei Beurteilung des Bauvorhabens nach den 
jeweils einschlägigen Gesetzen Berücksichtigung finden. 

Auch hiebei übersieht die bf, Gemeinde, daß sie schon im 
Flächenwidmungsplan auf die gegebenen Strukturverhältnisse Bedacht 
zu nehmen hat (tj 12 Abs. 1 SROG). Der VfGH kann nicht finden, daß das 
Verhältnis der Bebauung zum natürlichen Landschaftsbild im Bereiche 
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eines zum Landschaftsschutzgebiet erklärten Seeufers () 28 Slbg. 
NaturschutzG in Verbindung mit der SeenschutzVO, LGBl. 33/1971) 
keinesfalls dem Begriff der „gegebenen Strukturverhältnisse" i. S. des 
i) 17 Abs. 7 lit. c SROG unterstellt werden kann. Daß die Anliegen des 
Naturschutzes für die überörtliche Raumordnung von hervorragender 
Bedeutung sind, bedarf keiner näheren Begründung (vgl. nur 
F r ö h 1 e r — 0b e r n dorf e r, Österreichisches Raumordnungsrecht, 
141 ff. ). Auch wenn die Ausnahmebewilligung keiner naturschutzbe- 
hördlichen Zustimmung nach ) 28 Abs. 2 Slbg. NaturschutzG 1956 
bedarf, weil sie als solche keine konkrete Veränderung in der Natur 
herbeiführt (wie der VwGH in dem über Beschwerde der Beteiligten 
ergangenen Erk. vom 8. Mai 1970, Z. 1398/69 darlegt), schließt dies die 
Berücksichtigung struktureller Gegebenheiten dieser Art im Verfahren 
nach t) 19 Abs. 3 SROG nicht aus. Die bei. Beh. hat sich aus nicht bloß auf 
das Ergebnis eines für das Bewilligungsverfahren rechtlich nicht 
maßgeblichen konkreten naturschutzbehördlichen Verfahrens berufen. 
Die Auffassung der Beschwerde, daß die in anderen Verfahren zu 
berücksichtigenden Umstände hier mißachtet werden dürften, würde 
gerade jene überörtlichen Anliegen, deren raumordnungsmäßiges 
Gewicht durch besondere Vorschriften hervorgehoben wurde, ihrer 
Maßgeblichkeit für die örtliche Planung entkleiden. 

Es kann also keine Rede davon sein, daß die bei. Beh. das 
Selbstverwaltungsrecht der bf. Gemeinde im Bereich des g 19 Abs. 3 
SROG — und sei es auch nur im Ergebnis — verneint hätte. Zu prüfen, ob 
sie auf die Belange des Landschaftsbildes zurecht Bedacht genommen, 
den dafür maßgeblichen Sachverhalt ausreichend erhoben und im 
Hinblick auf diese Belange zutreffend gewürdigt hat, ist der VfGH nicht 
berufen. 

Die Beschwerde ist daher abzuweisen. 
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Stmk. Wald- und WeideservitutenlandesG; keine Bedenken 
gegen g 45 Abs. 2 und 4; kein Entzug des gesetzlichen Richters 

Erk. v. 11. Oktober 1977, B 290/36 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 

I. 1. a) Mit der Liegenschaft EZ 56, KG Ö, vulgo Sch. , Eigentümerin: 
Maria K, ist auf Grund des am 27. Dezember 1863 unter Nr. 1430 ex 1863 


